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1.) Es ist ein Spiel, wo nach Schärfe verfahren

wird, indeme die genaueste Pünktlichkeit der
Grund und das angenehme des ganzen Spiels ist.
Was einmal aus der Hand gespielt ist, muss lie-
gen bleiben, es müsste denn seyn, dass man die
Farbe verläugnet hatte, und sein Unrecht so-
gleich erkannte, nur muss dieses eher geschehen
ehe bereits angefangen worden, an der folgende
Levée zu spielen.

   2.)Wenn der Skar gelegt worden, und einer derer
Spielenden, legt, ohne was dazu zu reden, eine
oder zwey Karten auf den Tisch, so ist er verbunden
nach der Anzahl solcher aufgeschlagten Karten à un
à deux etc. zu spielen es müsste den seyn, dass
ein anderer die Preference begehrte, und ein höhe-
res Spiel spielen wollte. Wann der Skar geleget
ist, so muss derjenige, der ihn geleget, solches
denen übrigen ankündigen, dann nachhero fra-
gen wie hoch man spielen wolle à un oder à deux.
An dem einmal gelegten Skar darf nichts mehr
geändert werden.



3.) Wenn derjenige, der spielen will, ein oder 
zwey Karten begehret, ehe er noch gegenseitig
eben soviel dagegen gegben, bekomt er gar
keine. Giebt man ihm einige, es seye ent-
weder aus versehen, oder aus Bosheit, und er
mischet solche, ohne andere Karten zurück
zu geben unter seine eigenen; mithin hätte zu
viel Karten, so muss er die nemliche Karte
bezahlen, als wenn er Farbe verläugnet, oder
den Skar unrecht geleget hätte. Man hat sich 
hier einmal für allemal zu bemerken, dass
an dem Spiel selbsten, durch die sich ereignenden
Strafen nichts geändert wird, sondern es wird
ordentlich bis zum Ende fortgespielt, nur dann
werden die Rechnungen gemacht.

   4.)Wenn derjenige so spielet eine Karte begehret,
die er doch selbsten hat, so bekommt er keine an-
dere dafür, und ist verbunden, das Spiel, so wie
man es ihm übelassen hat, à un, à deux etc.
zu spielen. Ist aber die Karte, so man begehrt
hat in dem Skar, so kann man eine andere

verlangen; an denjenigen Karten aber, so
man einmal zur Auswechslung bestimmt
gehabt, darf nichts mehr geändert werden, und
müssen sie dieselbigen bleiben.

   5.)Wenn man vergiebt, und wenn es auch nur
um eine einzige Karte wäre, so ist das Spiel
cassirt, und der Skar gehet weiter, und dieses
gilt, wenn auch das Vergeben erst am Ende soll-
te entdecket werden.

   6.)Wenn man zu viel oder zu wenig Karten in
den Skar geleget, oder wenn man gänzlich
vergessen, selbigen zu legen: oder wenn ein
anderer der nicht die Karten gegeben, sich ein-
fallen lassen solchen zu legen, so dass nach ge-
legtem Skar dadurch die Anzahl der Karten
zwischen den Spielenden ungleich ist; oder wenn
man die Farbe verläugnet hätte, alsdann be-
zahlt man die einig[sic!] grosse Strafe, die sich bei die-
sem Spiel vorfindet, nemlich man muss das 
ganze Spiel gedoppelt bezahlen. An dem



Spiel selbsten wird hier nichts geändert u.
bleibt es wie es einmal überlassen worden
zu spielen, à un, oder à deux, oder Sans-
Prendre. Ist nun derjenige, der Straf-
fällig ist, der Spieler, und er gewinnt, so
wird ihm nichts bezahlt, verliert er aber
das Spiel, so bezahlt er gedoppelt, einmal
vor das Verlieren, und einmal vor den ge-
machten Fehler. Wenn aber derjenige, der
den Fehler gemacht hat, nicht Spieler ist,
und derjenige, so Spieler ist, verliert das 
Spiel, so bezahlt er nur an den 3ten ein ein-
zig mal die schuldigen Points, indem sich
selbige bei dem 2ten vor die Strafe heben.
Gewinnt aber bei einem gemachten Fehler
der Spieler sein Spiel, so muss derjenige der
den Fehler gemacht hat solches dreimal be-
zahlen, einmal dem Spieler vor das Ge-
winnen, und dann noch einmal vor die Strafe,

und dann nocheinmal an den zweyten vor
die Strafe welcher 2te ihm solches an den Spie-
ler, vor sein gewonnenes Spiel bezahlen lässt,
so dass also der Spieler das Spiel von denenje-
nigen, die den Fehler gemacht, dreimal be-
zahl bekommt; der 2te aber garnichts bezahlt,
indem er seine zu erhaltende Strafe dem
Spieler vor sein gewonnenes Spiel angewiesen.

   7.)Wann verschiedene Fehler zusammen kommen,
als eine Farbverläugnung, oder ein unrech-
ter Skar legen so bezalt ein jeder Fehlender
seine Strafe und der dritte findet sich allein
am besten darbei; das Spiel selbsten aber
bleibt dabei ohnverändert, nur dass die Grösse 
der Strafe von dem Wert des Spieles abhängt,
nachdem es vor wenig oder vor viel gespielet
worden. Endlich bemerkt man sich noch, dass
wann man Sans-prendre spielet, man 50. Con-
solation bezahlt, und 5. vor jeden Point, den man



über sein Spiel gemacht, oder der an dem Spiel
fehlt. Wann man à un spielet, so bezahlt 
man 30. Consolation, und für jeden über-
flüssigen oder fehlenden Point bezahlt man
drey Points oder Marquen. Wenn man à deux
spielet, so bezahlt man ausser der Con-
solation von 20. Points noch zwey Marquen
vor jeden überflüssigen oder fehlenden Point,
à trois spielt man nicht, man bezahlt blos
10. Consolation.

8.) Ist es nicht erlaubt, dass einer von den Spie-
lenden sage: die Levée oder der Stich ist mein,
wann solcher nicht anerst[?] von denjenigen der
noch seine Karte zu spielen hat, darum be-
fragt worden. Geschieht solches, so ist es dem
noch zu spielen habenden nicht erlaubt eine
Figur zuzuwerfen, wenn er es anders ohne
Farbverläugnung unterlassen kann. In-
dem Fall aber, wann

9.) Trumpf gespielt, so ist der lezt spielende
zu überstechen verbunden. Imgleichen

 10.)A, B, C spielen miteinander A ist Spieler
und spielt eine Farb aus. C sticht solche in
Hoffnung: B werde eine gute Karte darauf 
geben können mit Trumpf; so ist B alsdann
nicht mehr erlaubt eine Figur zuzuwer-
fen, insoferen es ohne Farb zu verläugnen
geschehen kann. Diess ist auch     

11.) zu verstehen, wenn A Trumpf spielt, und
C vor der Hand übersticht. Hatte aber

12.) C einen geringen Trumpf gespielt, um B
dadurch zu erkennen zu geben, dass man nicht
überstechen könne, so ist B alsdann genöti-
get, eine Figur zuzugeben, welches sich auch
in Farben versteht, als [??] alle Trümpfe
sind heraus, oder diejenige welche noch im Spiel
sind, hat A, der Spieler ist. A spielt nun den
Herz Vierer aus, C, welcher weiss, dass B kein



Herz wohl aber Figuren von anderen Farben
hat, wirft vor der Hand den Herz Fünfer zu,
um damit B zu verständigen, dass man
nur eine schlechte Karte zugeben solle, B
ist alsdann verbunden, eine Figur darauf
zu werfen, weil sein Freund vor der Hand
gespielt hat. Im Gegentheil aber wenn

 13.)der Freund überstochen, hätte er keine zuwer-
fen dürfen. N.B. solches ist auch vom Pacat
zu verstehen. A ist ombre und spielt einen
niedrigen Trumpf aus. B wirft den Pacat 
zu, sagend zu C, Sie werden vermuthlich über-
stechen können? so müsste C seinen geringsten
Trumpf, welchen er auf der Hand hat, darauf ge-
ben, weil ihn B erinnert hat, zu überstechen.

 14.)Die Volte gehört eigentlich nicht zu diesem 
Spiel, wenn es nicht vorhero ausgemacht
worden. Wann aber solches gespielt wird, so
muss der Spieler, wenn er noch die 8. lezten

Karten in der Hand hat sagen, dass er auf die 
Volte spiele, sonsten gilt solche nicht. Verliehrt
er sie alsdann, ist er sie zu bezahlen verbunden.
Es werden ihm aber die gewonnenen Points da-
von abgerechnet. Hat er à deux gespielt,
so bekommt er 200 —, à un 300. und Sans
prendre 500 Consolations. benebst denen
Points, wie sie ordinaire bezahlt werden, nemlich
2, 3 bis 5. Hat

 15.)der Spieler den Skies, so muss solcher zulezt ge-
spielt werden, wo er alsdann vor einen Trumpf 
gilt: Hat der Gegentheil aber denselben, so ist
er verlohren, weil sie ihn nicht lösen können.
Übrigens bringt es die Strenge des Spiels
mit sich, dass Leute, welche nicht das Handwerk
einer gewissen Art Spieler treiben wollen
weder durch Augenwinken, noch stärkeres Karten-
aufwerfen, noch durch Farbausspielen, mit dem
Zusatz: ich glaube das ist der Skar colludiren [*]
dürfen.

[*] "Collusion (v. lat.), eine von zwei od. Mehreren, nach 
betrüglicher Verabredung, zum Nachtheil eines Anderen, unter 
verstelltem Vorwande unternommene Handlung ... Collusorisch, 
durch Einverständniss abgekartet, u. Colludiren, ein solches 
Einverständniss haben." (Pierer's Universal-Lexikon, 1857)














